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§9

Vertragliche Sicherung 
der wissenschaftlich-technischen Aufgaben

(1) Sämtliche zur Durchführung wissenschaftlich-tech
nischer Aufgaben vorgesehenen Mittel sind vertraglich 
zu binden. Ausnahmen bilden lediglich die in den Fonds 
Wissenschaft und Technik der VEB enthaltenen Mittel, 
die für die Durchführung von Aufgaben in den eigenen 
betrieblichen Forschungs- und Entwicklungsstellen vor
gesehen sind sowie die Mittel des Leistungsfonds zur 
Durchführung wissenschaftlich-technischer Arbeiten ge
mäß § 12 Abs. 2.

(2) Die VEB, WB, Wirtschaftsräte der Bezirke und 
zentralen staatlichen Organe schließen über die Durch
führung wissenschaftlich-technischer Aufgaben durch 
VEB, Institute oder andere Einrichtungen unabhängig 
von deren Unterstellung Verträge auf der Grundlage der 
Dritten Durchführungsverordnung vom 25. Februar 1965 
zum Vertragsgesetz — Wirtschaftsverträge zur Durch
setzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts — 
(GBl. II S. 251) ab.

(3) Die WB, Wirtschaftsräte der Bezirke und zen
tralen staatlichen Organe können die Verträge über die 
Durchführung wissenschaftlich-technischer Aufgaben mit 
den ihnen unterstehenden VEB, Instituten und anderen 
Einrichtungen insbesondere auf der Grundlage von Rah
menverträgen in vereinfachter Form abschließen.

(4) Im Rahmen der. Zusammenarbeit in Erzeugnis
gruppen und Kooperationsketten sowie anderen ge
meinsam interessierenden Fragen können sich die VEB, 
WB sowie Wirtschaftsräte der Bezirke an der Bildung 
des Fonds Wissenschaft und Technik anderer VEB, WB 
sowie Wirtschaftsräte der Bezirke beteiligen. Der Ab
schluß von Verträgen über die Beteiligung an der Bil
dung des Fonds Wissenschaft und Technik hat die Zu
sammenführung von Mitteln zur Durchführung gemein
sam interessierender wissenschaftlich-technischer Auf
gaben und die entsprechende Nutzung (Mitnutzung) der 
Ergebnisse zum Inhalt.

§10

Abrechnung und Bezahlung 
der Aufwendungen zur Durchführung 
wissenschaftlich-technischer Aufgaben

(1) Aufwendungen zur Durchführung wissenschaft
lich-technischer Aufgaben sind grundsätzlich aufgaben
bezogen abzurechnen.

(2) Die Abrechnung der Aufwendungen betrieblicher 
Forschungs- und Entwicklungsstellen gegenüber dem 
Fonds Wissenschaft und Technik des VEB erfolgt auf 
der Grundlage der bei der Durchführung der jeweiligen 
Aufgabe entstandenen Kosten. Diese Kosten enthalten 
im Rahmen der innerbetrieblichen wirtschaftlichen 
Rechnungsführung den spezifischen Gemeinkostenzu
schlag. Die Finanzierung der Eigenleistungen der be
trieblichen Forschungs- und Entwicklungsstellen hat un
mittelbar aus Mitteln des betrieblichen Fonds Wissen
schaft und Technik zu erfolgen. Die Einzelheiten der in
nerbetrieblichen Finanzierung und Abrechnung sind 
vom Leiter des VEB in Übereinstimmung mit den je
weiligen Brancherichtlinien festzulegen.

(3) Die Abrechnung der Aufwendungen für vertrag
lich gebundene wissenschaftlich-technische Aufgaben 
gegenüber dem Auftraggeber erfolgt auf der Grundlage 
von Vereinbarungspreisen, die neben den Kosten einen 
leistungsabhängigen Zuschlag zur Stimulierung der Ar
beit der wissenschaftlich-technischen Einrichtungen ent
halten. Die Einzelheiten der Preisbildung werden in 
der Richtlinie vom 30. September 1968 über die Preis
bildung für wissenschaftlich-technische Leistungen 
(GBl. II S. 865) geregelt.

(4) Die Bezahlung der Aufwendungen für die Durch
führung wissenschaftlich-technischer Aufgaben erfolgt 
durch die Auftraggeber nach Abschluß der Arbeiten 
bzw. nach Abschluß vertraglich vereinbarter Leistungs
abschnitte. Bei Bezahlung nach Leistungsabschnitten 
kann zwischen den Partnern eine anteilige Vorauszah
lung auf den im Vertrag vereinbarten Zuschlag in Höhe 
von maximal 50 % vereinbart werden.

(5) Die Vorfinanzierung der Aufwendungen durch die 
Auftragnehmer bis zu ihrer Bezahlung durch die Auf
traggeber erfolgt

— bei Forschungseinrichtungen der Deutschen Akade
mie der Wissenschaften zu Berlin und Einrichtun
gen des Hoch- und Fachschulwesens aus Mitteln des 
Auftraggebers

— bei allen anderen naturwissenschaftlich-technischen 
Instituten aus eigenen Umlaufmitteln, Krediten oder 
Mitteln des Auftraggebers

— bei VEB aus den im Fonds Wissenschaft und Tech
nik angesammelten Mitteln.

(6) Zur Sicherung der einheitlichen Planung und Lei
tung sowie zur Erhöhung der Disponibilität wissen
schaftlich-technischer Einrichtungen bei der Durchset
zung der Strukturpolitik der übergeordneten Organe 
kann bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin und bei den Universitäten und Hochschulen 
eine Mindestausstattung an eigenen Mitteln zur vor
übergehenden Vorfinanzierung wissenschaftlich-tech
nischer Arbeiten erfolgen. Hierfür können auch Kredite 
in Anspruch genommen werden. Das Verfahren der 
Bildung und Verwendung dieser Mindestausstattung 
wird gesondert geregelt.

§H

Aktivierung und Passivierung 
der Kosten bzw. Aufwendungen 

wissenschaftlich-technischer Aufgaben

(1) Alle bei der Lösung wissenschaftlich-technischer 
Aufgaben gemäß § 8 Abs. 1 entstehenden Kosten sind 
bei den diese Aufgaben bearbeitenden Stellen zu akti
vieren. Gleichzeitig ist ein entsprechendes Passivkonto 
zu bilden.

(2) Die Ausbuchung der aktivierten Kosten gegen das 
Passivkonto ist erst vorzunehmen, wenn das Ergebnis 
der jeweiligen wissenschaftlich-technischen Aufgabe 
vom Auftraggeber abgenommen bzw. bei den in eige
ner Verantwortung der VEB durchzuführenden Aufga
ben vom Leiter des VEB bestätigt wurde. Die Abnahme 
bzw. Bestätigung hat spätestens vier. Wochen nach 
Übergabe des wissenschaftlich-technischen Ergebnisses 
zu erfolgen. Nimmt der Auftraggeber das Ergebnis nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Übergabe ab, so ist der 
Auftragnehmer berechtigt, dem Auftraggeber Verzugs-


